
Was ist eine Ausschlagung? 

Zu erben bedeutet nicht nur, die Vermögenswerte der/des Verstorbenen zu 

übernehmen. Die Erben haften auch für die Schulden, die die verstobene Person 

hinterlassen hat. Was besonders wichtig ist: Die Erben haften nicht nur mit dem 

ererbten Vermögen für die Schulden, sondern auch mit ihrem übrigen Vermögen. Die 

Ausschlagung ist die rechtliche bindende Erklärung, die Erbschaft nicht 

anzunehmen. Wenn Sie die Erbschaft ausschlagen, erhalten Sie weder die 

Vermögenswerte der verstorbenen Person, noch die Schulden. 

 

Wie und wann muss ich die Ausschlagung erklären? 

Die Ausschlagung ist an eine strenge Form gebunden. Sie können diese entweder 

persönlich bei dem für Sie zuständigen Amtsgericht zu Protokoll geben oder sich an 

ein Notariat wenden. 

Ab dem Zeitpunkt, wenn Sie von dem Tod erfahren und davon ausgehen können, 

dass Sie Erbin oder Erbe sind, haben Sie 6 Wochen Zeit die Erbschaft 

auszuschlagen. Innerhalb dieser Frist muss die Erklärung bei dem zuständigen 

Nachlassgericht eingegangen sein. 

Wenn Sie sich bei Fristbeginn im Ausland aufgehalten haben, beträgt die Frist 6 

Monate.  

 


